
122
1649 Juli 2 . , Luzern A
SCHREIBEN VON [NUNTIUS] FRANCESCO BOCCAPADULI, BISCHOF VON CITTA

DI CASTELLO, AN DIE MOENCHE VON WETTINGEN UND DEN
GROSSKELLNER BERNHARD KELLER

Da es zu seinen Pflichten gehöre , als Nuntius und apostolischer



Visitator die Einhaltung der Ordensregeln zu überwachen , müsse
er insbesondere beim Tod eines Abtes oder wenn der Abtthron auf

andere Weise vakant werde , unverzüglich informiert werden . Auch
über die Wahl eines neuen Abtes sei er sofort zu orientieren.

Das Kloster Wettingen habe es jedoch nicht für nötig erachtet,
ihm vom Tod seines Abtes [Nikolaus I . von Flüe ] Kenntnis zu ge¬
ben . Auch die heimlich vorgenommene Wahl des neuen Klostervor¬
stehers [Bernhard Keller ] sei ihm nicht mitgeteilt worden . Be¬
vor daher feststehe , dass diese Wahl rechtmässig vorgenommen
worden sei und bevor die Konfirmation durch den Papst [ Inno¬
zenz X. ] vorliege , verbiete er - dies unter Androhung der Ex¬
kommunikation oder anderer Kirchenstrafen - Prior [Karl Wirz]
und Konvent , den Gewählten in sein Amt einzusetzen , resp . diesen
sein Amt ausüben zu lassen . Pater Bernhard untersage man vorder¬
hand , "ne . . . ullam Dignitatem ^ tïtulum aut administrationem assumat , ullum-
que Jurisdtot 'Lon'is aetum exeraere audeat et praesumat ".

sig . Francesco Boccapaduli
sig . Carolus Dandinus , Cancellarius

"Su&pe.ni 'icm gen Wettingen"

Kopie , in lat . Sprache . Dorsualnotiz von Beat II . Zurlauben
AH 28 , 271- 272 - Blatt 271V und 272r  leer
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